
116
1715 Juli 6 . A

AUSSAGEN [DES EHEMALIGEN LANDVOGTES IM RHEINTAL, FIDEL ZURLAU¬
BEN?] 1 , ZUHANDEN DER STADT ALTSTAETTEN

"Es haben sich dato Bey mir , [ Fidel Zurlauben ] , angemelt , alss Verabgeschickh-

te von der Statt Altstetten auss dem Oberen Rhyntkal Beyde Herren ; Grichtss-

Anrman N. N. Näff , und N. N. Geisser Statt Amman allda , mit Vor = und anbringen,

Wass massen dieselbe gesambter Räth und burger , Mit einem Lobwürdigen Gottss-

hausses Mariae - Hilff daselbsten , Wegen einem Vor ungefähr dreyen Jahren an

sich erkauf ’ftem Stuckh Guoth in sehr grossse Weithleuffigkeit und Streith er-

wachssen ; undt dass urrib so vil mehr , Weiten Sye von der Statt = undt Burger¬

schafft Altstetten Vermeinthen , dass die altdortige Ktosterfrauwen Lauth dem

under mihr de Anno 1709 ergangenem güettichem burger Rechtss - spruch nit den

gwaldt hetten , einige andere Güether fehmers an sich Zuo erkauffen , sonderen

nach den buochstäbtichen enthalt dass . . . Spruchss sich Zuo hatten Verbunden

Wären . Alss welcher Jhnen nichtss Mehreres Zuo gebe , dan bey den ’Wurcktich=
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habendten Güetheren (Wie die beschaffen ) ohne Verspruch Zuo Verbleiben : So

aber ess durch Tausch , da die auffgaab 100 . gl . übertreffen : oder an ganth=

fühlen Kündffttichen in Mehrerer Zahl der Güetheren an sich bringen Wurden;

atssdan dem Ewigen Verspruch Underworffen sein solle ' Wan und aber (Wie er-

mett ) diser Streith nunmehro Vor beiden vorgehndehren Herren Landtvögten [ näm¬

lich Hans Heinrich Marti , Landvogt von 1710 bis 1712 , und Johannes Schiess,

Landvogt von 1712 - 1714 ] , auch Vor einem Jahr Vor einer . . . Session Zuo Frauen-
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fetd [ gemeint anlässlich der gemeineidg . Tagsatzung ] gewaltet , Und aber Von

dissmahtigen Regierendem . . . Landvogt [ Hans Rudolf ] Werdmütter sye Von der

Statt Altstetten per recessum dahin Verfelt Worden , dass ermette streithige

Gueth an sich selbsten Zuo Jhrem Merckhlichen schaden Zuo behalten Und die

verkeüfferin darumb Zuo befridigen . Alss Wären sie dess Eigentlichen Ver-



standtss ergangenen Spruches und ob dem Kloster der Güether Kauff nit gentz-

lichen abgesprochen Worden Von mir Zuo Wüssen höchst benöthiget . Wan und aber

Zuo Zeug Unss der Wahrheit Mich Wohl Zuo erinneren Weiss , dass Vor dem ergan¬

genem Spruch Von beyderseithss Parteyen Villfeltige Reden Und ein Würff dess

fehmeren Güether =kauffss Wegen ermelten Gottsshausses beschechen Undt alle-

gierth ; So Weiss mich doch seith disen sechs Jahren hero nit Zuo erinneren,

dass Güether =kauff (nach Güetlicher Übergebung ) auch absolute dem Kloster

Mariae =Hilff seye abgesprochen Worden , ' Weilen alle Güether die in der glei¬

chen todter hande fallen dem Ewigen Verspruch Underworffen seindt ' Jch  henge

mich aber einikhlichen an den einfältigen buochstaben ernanthen burger =brieffss

de Anno 1709 Welchen Zuo erleutheren , dess Rhynthalss . . . Regierendten Orthen

. . . Ehren - deputierthe , der mahlss Zuo Frauenfeld Versarribt - Und dero erloüch-

tem Verstände - nach beyderseithss Parteyen Zuo Vereinigen Von selbsten Wüs-
ß

sen Werden . ”

1) s . Rohner/Altstätten 102 , wo die Rede davon ist , dass der Spruch von 1709
u . a . im Beisein des Landvogts - Fidel Zurlaubens also - erfolgt sei.

2 ) Güterverzeichnis von 1708 , s . Chronik Alt Stätten 326f.
3 ) Wird im Dokument als Zitat angeführt.
4 ) In den gedruckten EA nicht zu finden.
5) Dieser Passus ist unterstrichen.
6 ) Auf der gemeineidg . Tagsatzung vom Jahre 1715 in Frauenfeld wrurde den ge¬

druckten EA zufolge kein derartiges Traktandum besprochen.
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